
Stellungnahme von RWE

Zum 4. Referenzbericht Anreizregulierung der Bundesnetzagentur

"Konzept einer Qualitätsregulierung"

1. Hysterese

S.8 Den Feststellungen über das Bestehen einer Hysterese und über das daraus

resultierende Problem der Nachhaltigkeit der Netzbewirtschaftung ist voll zuzustimmen. Eng

verbunden ist dieses Problem auch mit dem Auftreten von Investitionszyklen, die zu einer

zusätzlichen Gefährdung der Nachhaltigkeit führen können. Fraglich bleibt jedoch auch nach

dem Referenzbericht, wie die BNetzA mit diesem Phänomen sachgerecht umgehen möchte.

Die Aussagen zu einem einzuführenden Qualitäts-Management-System als Lösung des

Problems sind sehr vage.

Investitionszvklen und Qualität

Unter der von der BNetzA angestrebten Vollkostenregulierung können durch die Trägheit der

Veränderung von Netzstrukturen und die Langfristigkeit der Investitionsgüter Verzerrungen

im Benchmarkingprozess auftreten, die auch negative Auswirkungen auf die zur Verfügung

gestellte Versorgungqualität der Dienstleistung haben werden.

Die aufgewendeten Investitionen bilden die Basis für die Bereitstellung einer gewünschten

Versorgungsqualität eines Netzbetreibers bzw. eines Netzes. Wird nun die unterliegende

Hysterese in Verbindung mit einer Vollkostenregulierung betrachtet, bedingt die Trägheit des

System und der Messgröße Ausfallzeit, dass es für einen Netzbetreiber keinen Anreiz gibt,

Investitionen vorzunehmen. Unterstellt man Totzeiten, die über 10 Jahre liegen können, ist

es möglich, dass über diesen Zeitraum hinweg der Eindruck entsteht, dass mit einem sehr

geringen Investitionsniveau ein relativ hohes Qualitätsniveau garantiert werden kann. Die

sich normalerweise durch ein solches Vorgehen beim Netzbetreiber ergebenden Gewinne

werden durch das Cap-System an die Konsumenten transferiert, so dass dem Unternehmen

auch die Möglichkeit zu einer späteren Investition fehlt. Ungeachtet der Frage der sozialen

Optimalität eines Aufschiebens von Investitionen, müssten dem Unternehmen zum Zeitpunkt

der Reinvestition - der zwei bis drei Perioden in der Zukunft liegen kann - angemessene

Entgelte zugestanden werden, um die Netzintegrität zu gewährleisten. In dem aktuell

favorisierten System der BNetzA ist dafür kein Mechanismus vorgesehen.



Es ist deshalb fraglich, wie die bloße Existenz z.B. eines Qualitäts-Management-8ystems

(vgl. 8.27 f.) den jeweiligen Netzbetreiber zu einem vorausschauenden, nachhaltigen

Investitionsprogramm zwingen soll.

Besonders kritisch ist dieses Phänomen, wenn die Investitionen beispielsweise aufgrund des

unterschiedlichen Alters des Anlagenbestandes zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen.

Der folgende beispielhafte Vergleich mit verkürzter Lebensdauer der Anlagen soll die

Problematik verdeutlichen.

Das Unternehmen mit dem ältesten Anlagenbestand, Unternehmen B1, muss als erstes

reinvestieren. Nimmt man für jedes Jahr eine Regulierungsperiode an und vergleicht

Unternehmen A1 mit Unternehmen B1, stellt man fest, dass Unternehmen B1 ineffizienter

erscheint, obwohl es -außer beim Anlagenalter - identisch mit Unternehmen A1 ist.

Dies stellt eine unzulässige und auch sicher ungewollte Diskriminierung dar. Aus dem

Referenzbericht ist nicht ersichtlich, wie die Auswirkungen von Investitionszyklen

angemessen berücksichtigt werden sollen. Im angeführten Beispiel würde Unternehmen A1,

wenn es in den ersten beiden Jahren über seine unten aufgeführte Abschreibung hinaus

investiert, sein Ergebnis verringern. Es entsteht folglich ein negativer Anreiz zur Investition

für UnternehmenA1, der die Investitionstätigkeit unterdrückt.

Weiterhin ist nicht ersichtlich, wie eine Qualitätsregulierung, unabhängig von ihrer

Ausgestaltung, eine solche durch die Gesamtausgabenregulierung hervorgerufene

Fehlsteuerung vermeiden könnte.
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2. Qualitätsdimensionen
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S.11 Bezüglich der relevanten Qualitätsdimensionen für Strom respektive Gas wird die

Ansicht des Regulierers geteilt. Insbesondere gilt dies für die prominente Stellung der

Sicherheit und die geringere Bedeutung der Zuverlässigkeit im Gasbereich.

3. Veröffentlichung der Monitoringergebnisse

S.14/16 Die von der BNetzA nach § 51 EnWG im Rahmen Monitoring durchzuführende

Datenerhebung und -auswertung wird grundsätzlich befürwortet. Auch wird eine

Veröffentlichung der Kundenbefragungen ebenso wie eine anonymisierte Veröffentlichung

von Unternehmenskenngrößen und Einzelgespräche des Regulierers mit einzelnen

Ausreißern befürwortet.

Im Zusammenhang mit der nicht anonymisierten Veröffentlichung kann sich jedoch eine für

die Netzbetreiber unangenehme Wirkung ergeben: Durch die Namensnennung bei der

Veröffentlichung kann - durch die Signalwirkung der Rankingpositionierung - in der

Öffentlichkeit schnell der Eindruck entstehen, dass von den schlechter positionierten

Unternehmen nur eine qualitativ minderwertige Dienstleistung zur Verfügung gestellt würde.

Dass aber aufgrund des allgemein hohen Qualitätsniveaus in Deutschland auch schlechter

platzierte Unternehmen in einem Ranking durchaus noch eine mehr als ausreichende oder

sogar gute Qualität bereitstellen können, führt dazu, dass diese Unternehmen einen

ungerechtfertigten Imageschaden hinnehmen müssten. Selbst bei Veröffentlichung

entsprechender (eventuell internationaler) Referenzwerte ist ein Auftreten dieses Effektes

nicht auszuschließen.

Weiterhin spielt die unterliegende Stochastik in der Messgröße Ausfallzeit, vor allem bei

kleinen Unternehmen, eine nicht unbedeutende Rolle bei Ergebnisermittlung.

Im Gegenzug ergeben sich nur relativ schwache Anreize zur Effizienz bzw. adäquaten

Qualitätsbereitstellung aus einer nicht-anonymenVeröffentlichung der Rankingergebnisse.

Eine Nennung der Unternehmen bei einer Veröffentlichung eines Rankings ist folglich
abzulehnen.

4. Q-Faktor im Effizienz-Benchmarking

S.37 Es besteht die Gefahr, dass Unternehmen, die sich entweder einseitig auf eine

Kosten- oder einseitig auf eine Qualitätsführerschaft spezialisieren, fälschlicherweise als

effizient eingestuft werden können (technischesModell s. Ajodhia 2006ill, Qualität als



Outputgröße). In Bereichen, in denen die Substituierbarkeit aus Kundensicht jedoch nicht

gegeben ist - wo beispielsweise keine Zahlungsbereitschaft für zusätzliche

Versorgungzuverlässigkeit mehr besteht - führt dies zu sozial nicht optimalen Ergebnissen.

Die Alternative besteht in der Transformation der Zuverlässigkeitskenngrößen in Input-

Variablen und somit zu Kostengrößen. Es würde anschließend das Minimum der sozialen

Gesamtkosten bestehend aus der Summe aus Netz- und Ausfallkosten (im Sinne einer

Grenzzahlungsbereitschaft für vermiedene Ausfallzeit) berechnet. Die

Grenzzahlungsbereitschaft ist nur sehr schwer zu ermitteln, da diese erheblich mit der

Kundenart variiert und vom aktuellen Status Quo (des Zuverlässigkeitsniveaus) abhängt.

Der Bereich des sozialen Optimums ist in diesem Fall sehr flach, so dass die Bestimmung

einer optimalen Nichtverfügbarkeit schwierig ist. Die Stochastik, die durch die Transformation

der Zuverlässigkeitskenngröße in Kostengrößen nun auch die Effizienz des Unternehmens

beeinflusst, erschwert die Ermittlung des sozialen Optimums zusätzlich.

Die Anreize sind im Ergebnis als marginal einzustufen, wodurch die beschriebene Methode

der Qualitätsregulierung als ungeeignet angesehen wird, ausreichende Anreize zur

Bereitstellung von Qualität zur Verfügung zu stellen.

Bei Ungenauigkeiten der Informationen bzw. der vorliegenden Daten über Kosten, Qualität

und Konsumentennachfrage können die Ergebnisse einer Benchmarkinganalyse empfindlich

beeinflusst werden. Ebenso hängt das Ergebnis des Benchmarkings stark von der

Modellierung des Kosten-Qualitäts-Verhältnisses ab. Dieses ist in der Regel nur sehr

unzureichend bekannt. Diese Unzulänglichkeiten des Benchmarkings sind durch hinreichend

große Toleranzbänder zu berücksichtigen.

Sollte tatsächlich erwogen werden, von einem partiell integrierten Ansatz auf einen voll

integrierten Ansatz überzugehen - als die explizite und separate Setzung von

Qualitätsanreizen in einem Q-Faktor durch eine implizite und im Benchmarking integrierte

Anreizsetzung zu ersetzen - ist zu beachten, dass dem Benchmarking durch diesen

Wechsel mindestens eine zusätzliche Dimension hinzugefügt werden muss und somit die

schon bestehenden Schwachpunkte vergrößert werden.

Beispielsweise haben die Erfahrungen mit dem vollintegrierten System einer

Qualitätsregulierung in Finnland gezeigt, dass dieser Ansatz teilweise nur schwer

nachvollziehbare Ergebnisse produziert und eine gesicherte Setzung von Qualitätsanreizen

somit nicht gewährleistet ist. Hier wurde als Qualitätsvariable lediglich die Ausfallzeit

berücksichtigt. Die Möglichkeit, die Größe Ausfallzeit durch andere Größen zu substituieren

führte in diesem Fall schon dazu, dass die Qualitätssicherung nicht garantiert werden
konnte.



Hinzu kommt noch das, vor allem bei kleinen Netzbetreibern vorliegende, Stochastikproblem.

Insgesamt ist der Wechsel auf ein vollintegriertes System somit abzulehnen.

5. Bereitstellung optimaler Qualität

1. Nachfragebestimmungl Zusammenhang Q-Faktor und erreichte Zuverlässigkeit:

S.14 Zur Ermittlung der Wertschätzung bzw. der Zahlungsbereitschaft der Konsumenten

für Qualität in Form einer bestimmten Zuverlässigkeit bestehen vielfältige Möglichkeiten0.

Je nach verwendeter Methode unterschieden sich auch die generierten

Zahlungsbereitschaften. Die Wahl zwischen den einzelnen Methoden ist als arbiträr

anzusehen, wodurch bei gegebener Qualitätsgrenzkostenfunktion eine Streubreite von

optimalen Qualitätsniveaus entsteht, von denen sich jedes einzelne rechtfertigen lässt.

Beispiele für diese unterschiedlichen Methoden sind der Ajodhia (2005)Ql entnommenen

Übersicht zu entnehmen.

Die von der BNetzA geplanten ex ante durchzuführenden Umfragen bieten die größte

Genauigkeit der zu erwartenden Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Methoden.

Nichtsdestotrotz ist der hypothetische Charakter solcher Umfragen zu berücksichtigen.

Ungenauigkeiten bzw. Unterschiede in der Bereitschaft, ein niedrigeres Qualitätsniveau zu



akzeptieren und der Bereitschaft für ein höheres zu zahlen können dazu führen, dass

Konsumenten höhere Qualität geringer zu bewerten scheinen als dies tatsächlich der Fall ist.

Weiterhin schwankt die wahrgenommene Qualität sehr stark in Abhängigkeit des aktuellen

Status Quo des Konsumenten. Dies wirkt sich nicht nur in extremen Vergleichen von

beispielsweise entwickelten Ländern mit Entwicklungsländern eine Rolle, sondern wirkt sich

sehr real auch in Deutschland aus, wenn beispielsweise ein Konsument kürzlich einen

bedeutenden Ausfall hatte. Dieser wird - beim gleichen tatsächlichen Status Quo gemessen

z.B. als SAlDI - Qualitätsverbesserungen sehr viel höher bewerten als dies ein nicht

betroffener Konsument täte.

Da diese Probleme von der BNetzA ähnlich gesehen werden, sind die sich ergebenden

Schwankungsbreiten entsprechend zu berücksichtigen und nicht von einem ermittelten als

dem sozial optimalen Qualitätsniveau auszugehen.

2. Fähigkeit, Qualität zu messen:

S.5/10 Es wir von der BNetzA selbst eingestanden, dass die Qualität der vorhandenen

Daten sehr mangelhaft ist. Diese fehlende Datengrundlage erstreckt sich über alle

relevanten Dimensionen (Höhe und Entwicklung der Qualität, Zahlungsbereitschaft der

Kunden und die Wirkung regulatorische Maßnahmen).

Da die BNetzA nicht über eine eigene Datenbasis verfügt, bliebe ihr lediglich der Rückgriff

auf die VDN-Störungsstatistik. Wie angemerkt umfasst diese jedoch einerseits nicht alle

Unternehmen und erhebt andererseits erst seit 2004 Daten für den NS-Bereich.

Es ist deshalb unerlässlich, zuerst eine belastbare Datenbasis zu generieren, bevor

Unternehmen Anreizen ausgesetzt werden, auf die ihnen - aufgrund der Datenunschärfe -

jede Reaktionsmöglichkeit fehlt.

Um auch kleinere Unternehmen vor Willkür und nicht selbt beeinflussbaren finanziellen

Auswirkungen zu schützen, ist neben der Ermittlung gleitender Mittelwerte vor allem eine

verlässliche Datenbasis erforderlich. Da die Mittelwertbildung über einen Zeitraum von fünf

Jahren erfolgen sollte, kann frühestens 2011 mit einer verlässlichen Messung von Qualität
gerechnet werden.

Diese Mittelwertbildung ist auch für große Unternehmen notwendig, da deren Ausfallzeiten

auch in signifikantem Maße stochastischen Effekten unterworfen sind.

3. Wissen über das Kosten-Qualitäts-Verhältnis:



S.21 Die BNetzA gesteht im Zusammenhang mit des zur Ermittlung des sozial optimalen

Qualitätsniveaus unabdingbaren Kosten-Qualitäts-Verhältnisses Schwierigkeiten ein.

Sie schließt selbst daraus, dass eine direkte Vorgabe des optimalen Qualitätsniveaus nicht

möglich ist. Die sich anschließende Argumentation über ein sich selbständig einstellendes

Qualitätsniveau durch Bepreisung mit der Zahlungsbereitschaft kann insbesondere vor dem

Hintergrund der unter dem obigen Punkt "Hysterese" aufgeführten Kritik nicht geteilt werden.

Ebenso muss an dieser Stelle noch einmal die grundsätzliche Problematik der schlechten

Messbarkeit der Zahlungsbereitschaft für Qualität angeführt werden.

In Verbindung mit dem Punkt "Behandlung der Stochastik in der Messgröße der Variable

Ausfallzeit" ist folglich die Einführung einer Anreizregulierung auf die durchschnittliche

Messgröße der Versorgungszuverlässigkeit vorerst abzulehnen.

6. Berücksichtigung der Unterscheidung in geplantel ungeplante
Ausfälle

Der Unterschiedung ist grundsätzlich zuzustimmen. Eine angenommene doppelte

Gewichtung ungeplanter Ausfälle kann als angemessen gelten.

Eine Einschätzung durch die Kunden ist hier jedoch längerfristig sinnvoll.

7. Es ist keine konkrete Aussage über die Ausgestaltung des Q-

Faktors gemacht worden.

Es sind zwar viele hypothetische Aussagen über das Aussehen eines Q-Faktors gemacht

worden und eine grundlegende Methodik zu seiner Ausgestaltung entwickelt worden. Da der

konkrete Zusammenhang zwischen den verschiedenen erreichten Qualitätsniveaus und

einer potentiellen Bestrafung bzw. Belohnung jedoch von den Zahlungsbereitschaften der

Konsumenten und deren Integration in die Umrechnung abhängt, welche beide noch nicht

feststehen, kann zu diesem Punkt keine Aussage gemacht werden. Gleichwohl wird er als

essentiell für eine Bewertung des Q-Faktors angesehen.



Die Einführung eines Totbandes um das gewünschte Ziel-Qualitätsniveau wird im Gegensatz

zu der von der BNetzA vertretenen Meinung jedoch befürwortet. Finanzielle Auswirkungen

stochastischer Schwankungen in den Messgrößen sind soweit wie möglich einzuschränken,

um eine mögliche zufällige Diskriminierung von Netzbetreibern zu vermeiden.

8. Unterschiedliche Qualitätsniveaus

Die aktuellen Qualitätsniveaus sind historisch begründet, da unter dem vorigen

Regulierungsregime weitgehende Freiheit bezüglich dessen Wahl bestand. Die

Netzbetreiber dürfen deshalb nicht für ihre momentanen Niveaus bestraft werden. Auch bei

die Qualitätskosten beeinflussenden exogenen Strukturmerkmalen darf ein Netzbetreiber

nicht für sein zu hohes oder zu niedriges Engeltniveau bestraft werden.

Dieser Grundsatz wird im Vorschlag der BNetzA nicht (ausreichend) berücksichtigt.

9. Behandlung der Stochastik in der Messgröße der Variable

Ausfallzeit

S.23 f./37 Der Vorschlag eines reduzierten Qualitätspreises für kleine Unternehmen

aufgrund der größeren stochastischen Unsicherheit entbehrt der logischen Grundlage. Da

der beeinflussbare systematische Teil im Vergleich zu dem nicht beeinflussbaren

stochastischen Teil der bereitgestellten Versorgungsqualität sehr gering ist, bleibt auch ein

abgeschwächter Anreiz in Form eines reduzierten Preises unbegründet.

Durch diese Vorgehensweise wird kein zusätzlicher Anreiz generiert oder eine Anreizwirkung

verändert, da das Verhältnis aus dem beeinflussbaren Teil und dem nicht beeinflussbaren

Teil der bereitgestellten Versorgungsqualität unverändert bleibt.

Es wird lediglich das Resultat erzielt, dass in einem überwiegend stochastischen Prozess

eine somit vorwiegend willkürliche Ein- bzw. Auszahlung verringert wird. Eine Veränderung

der Anreizwirkung wird nicht erreicht. Es ist insbesondere nicht zu erwarten, dass bei

verminderten finanziellen Anreizen trotzdem ein sozial optimales Investitionsniveau induziert
wird.

Der "Kompromiss" eines reduzierten Qualitätspreises für kleine Unternehmen ist folglich

abzulehnen - ebenso wie jedes andere Anreizsystem - solange keine belastbaren Daten

vorliegen ein gleitender Mittelwert errechnet werden kann.



Ebenso ist die Zielsetzung der BNetzA in Bezug auf eine mögliche Zusammenfassung

mehrerer kleiner Netzbetreiber nicht nachvollziehbar. Prinzipiell kann durch dieses Vorgehen

eine Mittelung erreicht werden, jedoch sind die damit verbundenen Anreizwirkungen höchst

zweifelhaft: In einem Pool von Unternehmen wird durch die Mittelung die gewünschten

Anreizwirkung für die einzelnen Unternehmen unterbunden. Dies kann nicht zielführend sein

und ist folglich abzulehnen.

Darüber hinaus würden kleine Unternehmen mit hohem Qualitätsniveau durch dieses

Vorgehen diskriminiert.

Es ist folglich das unter dem obigen Punkt ,,2.Fähigkeit, Qualität zu messen" beschriebene

Vorgehen zu wählen.

S.21/22 Für große Netzbetreiber wird die Sachlage ähnlich gesehen. Die Bedeutung der

Stochastik in der Messgröße Ausfallzeit wird vor allem in Ermangelung einer belastbaren

Datengrundlage für hinreichend groß gehalten, dass das Treffen des sozialen Optimums

eher Zufall als eine beeinflussbare Größe darstellt. Dies ist ebenfalls über einen gleitenden

Mittelwert in der Messgröße zu berücksichtigen.

Daraus ergibt sich, dass die Einführung eines Q-Faktors bis zum Vorliegen einer belastbaren

Datenbasis, über die eine entsprechende gleitende Mittelwertberechnung vorgenommen

werden kann, nicht befürwortet werden kann.

Ein Totband sollte eingeführt werden, um die Auswirkungen der die Messgröße

überlagernden Schwankungen weitestmöglich neutralisieren zu können. Dies gilt

insbesondere aufgrund der mangelhaften Datenbasis (siehe oben).

(siehe Italien: Für den SAlDI wurden sowohl gleitende Mittelwert über 2 Jahre als auch ein

Totband von 5% angelegt.)

10. Ungenauigkeit in verwendeten Begrifflichkeiten

S.18/36 Im Zusammenhang mit den aus internationalen Vergleichswerten abgeleiteten

Pönalenhöhen kann keine Einschätzung abgegeben werden. Die verwendeten

Begrifflichkeiten für die angegebenen "Mindeststandards" lassen teilweise großen Spielraum,

so dass diese nicht in einen aussagekräftigen und überprüfbaren Zusammenhang mit den

Empfehlungen zu den jeweiligen "Grenzwerten" und "Pönalenhöhen" gebracht werden



können. Es kann in der vorliegenden Form folglich keine Aussage über die Angemessenheit

der abgegebenen Empfehlungen gemacht werden.

Um eine Fehlsteuerung der der Netzbetreiber und daraus resultierende Ineffizienz zu

vermeiden, muss es auch im Interesse der BNetzA liegen, die erwähnten Begrifflichkeiten

exakt zu definieren.
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11. Automatische Auszahlung von Pönalen

S.19 Es ist fraglich, woraus sich der Anspruch der Kunden auf automatisierte Zahlung bei

Grenzwertverletzungen ableitet. Vielmehr wäre die hier betrachtete Sachlage analog zu

Ansprüchen von Kunden der Bahn AG aufzufassen, denen zwar aus einer Verspätung ein

Rechtsanspruch entsteht, die diesen jedoch anschließend bei der Bahn AG selbst einfordern
müssen.

Darüber hinaus hängt die Durchführbarkeit einer automatischen Auszahlung von Pönalen

zwingend von einem übergreifenden IT-System ab, welches die anlagenbezogene und die

kundenbezogene Störungserfassung verbindet. Da ein solches System bisher bei den

Netzbetreibern in Deutschland nicht vorliegt, müsste dieses eigens für diesen Zweck

aufgebaut werden. Kostenschätzungen für die Entwicklung und Einführung gehen von einem

dreisteIligen Millionenbetrag aus. Der Aufwand für die Realisierung automatischer

Auszahlungen wird somit dessen Nutzen bei Weitem übertreffen.

Da in den momentan existierenden IT-Systemendie Handhabung von Pönalen generell nicht

vorgesehen ist, ist in jedem Fall eine Neuimplementierung notwendig, unabhängig davon, ob

nur die akkumulierte Ausfalldauer oder auch die Häufigkeit von

Versorgungsunterbrechungen gemessen werden soll.



Es wird deshalb lediglich eine Regelung, die - nicht nur bei Häufigkeit von langen

Versorgungsunterbrechungen - ausschließlich auf Kundenforderung Zahlungen vorsieht, für

vertretbar gehalten.

12. Berücksichtigung der Versorgungsaufgabe

S.24 ff. Zusätzlich zu den Nachteilen einer Clusterung (Sprünge bei den Stufen zwischen

den definierten Gruppen; je nach Clusterdefinition überlappende Gruppengrenzen und sich

daraus ergebende Diskriminierungpotentiale) bleiben die oben unter Punkt "3. Wissen über

das Kosten-Qualitäts-Verhältnis" angemerkten Schwierigkeiten bei der Bestimmung des

Kosten-Qualitäts-Verhältnisses.

Sollte die BNetzA dennoch eine Anreizregulierung der durchschnittlichen

Versorgungszuverlässigkeit einführen wollen, sind Sicherheitsabschläge einerseits für die

Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Kosten-Qualitäts-Verhältnisses bzw. durch die

Unsicherheiten bei der Nachfrageermittlung und andererseits für Schwächen durch die

Clusterung zu gewähren.

Trotz der grundsätzlichen Kritik am Vorgehen der BNetzA wird die Ansicht bezüglich der bei

einer Clusterung zu berücksichtigenden Strukturparameter "Stadt/ Land" bzw. "Ost/ West"

geteilt. Nicht ersichtlich ist hingegen der Grund für eine Einteilung nach

Gemeindeklassifizierung, da Gemeinden in ihrer Größe sehr stark variieren und diese nicht

zwingend mit den Versorgungsgebieten übereinstimmen.

13. Qualitäts-Management-System (QMS)

S.27 Die Beschreibung des QMS durch die BNetzA ist als sehr vage zu bezeichnen. Was

darunter verstanden wird, ist nicht exakt nachvollziehbar. Bei der Betrachtung der Auflistung

möglicher Kernelemente eines QMS entsteht der Eindruck, dass ein Werkzeug zum - explizit

nicht erwünschten - Mikromanagement entwickelt werden soll, das eine hohe Eingriffstiefe
besitzt.

Um den oben unter Punkt "Hysterese" potentiellen Effekte eines Investitionsstaus und die in

diesem Kontext auftretenden Diskriminierungspotentiale zu verhindern, sollten jedoch gerade



Investitionsbudgets beispielsweise anhand eines solchen QMS für Neu-Investitionen

abgeschätzt und in einem Building-Block-Verfahren genehmigt werden.

Die Einführung eines solchen Systems ist kein "Kann", wie auf Seite 27 erwähnt, sondern ein

"Muss", da nur so entsprechende Investitionen und eine ausreichende

Versorgungszuverlässigkeit gewährleistet werden kann.

14. Sicherheits-/ Produktqualität

S.29 f. Den getroffenen Aussagen wird weitestgehend beigepflichtet. Insbesondere die

Überwachung der Produktqualität durch Kundenbeschwerden wird als probates Mittel

gesehen, da die Messkosten in keinem Verhältnis zu dem generierten Nutzen stehen.

Darüber hinaus ist von einem systematischen, und damit beeinflussbaren, Problem einer

Qualitätsverschlechterung nur auszugehen, wenn flächendeckend Spannungsprobleme

auftreten. Das Aufdecken von Qualitätsschwächen wird folglich auch durch eine

Überwachung durch Kundenbeschwerden geleistet.

S.35 Neben der allgemeinen Befürwortung der Berücksichtigung nicht beeinflussbarer

Kosten wird selbstverständlich auch im Rahmen von Sicherheitsinvestitionen ein solches

Verfahren befürwortet.

LUDissertationsschrift "Regulating Beyond Price".
l?JVgl. Ajodhia/ Hakvoort "economic regulation of quality in electricity distribution networks", utilties policy,
13/3,2005.

mVgl. Ajodhia/ Hakvoort "economic regulation of quality in electricity distribution networks", utiIties policy,
13/3,2005.


